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Gesundheitsamt Braunschweig 
 

9. November 2016 

Ausgangslage 

• ca. 300 der Stadt Braunschweig zugewiesene Flüchtlinge  

seit Januar 2016 

• Studienlage:  ca. 30 - 40 % der Flüchtlinge zeigen Symptome 
                        einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
  bzw. eine Depression oder beides 

• zu berücksichtigen:  
§ 4 und § 6 Ayslbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

Dr. Brigitte Buhr-Riehm   Gesundheitsamt Braunschweig   9. November 2016 

Dr. Brigitte Buhr-Riehm   Gesundheitsamt Braunschweig   9. November 2016 

Quelle: www.bzfo.de 
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Häufigkeit von verschiedenen Traumen und von PTBS in einer repräsentativen amerikanischen Stichprobe 
(Frauen und Männer gemittelt) nach Kessler 1995 
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 Inanspruchnahme medizinischer Behandlung 
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Rolle des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

 Hausbesuche in den Sporthallen/Unterkünften 
 zur Krisenintervention und Abklärung bei V. a. 
 psychische Erkrankung bzw. bei Anzeichen auf PTBS 

 
 zunächst durch Sozialarbeiter 

 evtl. weiterer Hausbesuch mit Psychiater 

Dr. Brigitte Buhr-Riehm   Gesundheitsamt Braunschweig   9. November 2016 

Vertrag zwischen Stadt Braunschweig und 
Psychotherapieambulanz für die Jahre 2016 und 2017 

• bis zu 30 Klienten jährlich 

• Kurzzeittherapie 16 - 18 Sitzungen 
 

• Kostenteilung:  
- Screening mit tiefergehender Diagnostik = Kostenträger TU 

- Psychotherapie = Kostenträger Stadt Braunschweig 
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Erwachsenen-Screening und Interview  
im Juni 2016 

• 87 Erwachsene  
 

Prävalenz von 35,6 % (N=31) für PTBS, Depression 
oder beides 

 

 - PTBS: N=8 

 - Depression: N=14 

 - PTBS und Depression: N=9 
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Screening bei Kindern mit standardisierten  
Instrumenten, keine klinische Diagnostik im Interview 

- von 10 Kindern Selbstberichte 

- von 16 Kindern Berichte der Eltern  

 

Ergebnis:  

23,5 % der Kinder sind psychisch auffällig. 
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Psychotherapie 

• z. Z. 6 erwachsene Asylsuchende in Behandlung 

• Zusammenarbeit mit der PIA der Psychiatrischen 
Klinik des Klinikums Braunschweig 

• noch keine Kinder in Therapie 
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Wichtige Rolle der Dolmetscher: 

• geschulter Dolmetscherpool für psychotherapeutisches 

Setting über das Büro für Migrationsfragen 

• Einsatz der GesundheitslotsInnen für 

muttersprachliche Vorinformationen und Begleitung 
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§ 6 AsylbLG 

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt 
werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des 
Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur 
Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten 
oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen 
Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind 
als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände 
als Geldleistung zu gewähren. 
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 wie z. B. Psychotherapiekosten im Einzelfall 

Kommentar aus Juris zu § 6 AsylbLG: 

Für den im Leistungsrecht nach dem AsylbLG wegen der im Heimatland 
ggf. erlebten Traumatisierungen (Krieg, Folter, Vergewaltigung o.Ä.) sehr 
relevanten Bereich der Übernahme von Psychotherapiekosten gelten die 
o. g. Auslegungskriterien entsprechend. Die Schwere der Erkrankung und 
die voraussichtliche Aufenthaltsdauer des Ausländers in Deutschland sind 
von grundlegender Bedeutung. 121 Im Einzelfall kann die Kostenüber-
nahme für einen vollstationären Aufenthalt auf Dauer als Leistung nach  
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 AsylbLG beansprucht werden (z. B. bei Vorliegen 
einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie mit medikamentös nicht 
beeinflussbaren Einbrüchen und vorangegangener Suizidalität). 122 bb. 
Hilfsmittel i.S.d. § 33 SGB V 
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Vielen Dank  

für die Aufmerksamkeit! 
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